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Satzung der Gemeinde Weilerswist über die 
Festsetzung der Hebesätze 

für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer 
(Hebesatzsatzung) vom 12. Dezember 2014 

6.39 

 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 878) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19 Mai 1999 (BGBl. I S. 1010, 1491), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) hat der Rat der Gemeinde 
Weilerswist in seiner Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Satzung zur Festsetzung 
der Hebesätze für die Realsteuern beschlossen: 
 

§ 1 
Steuersätze für die Realsteuern 

 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Jahre 2015 und 2016 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 
(Grundsteuer A) 350 v.H. 

1.2 für Grundstücke 
(Grundsteuer B) 450 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 450 v.H. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Weilerswist, 12. Dezember 2014 
 
gez. 
Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Entwurfs der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 

 
 

1. Entwurf der Haushaltssatzung 
  
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat 
der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 

 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 
im Ergebnisplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 29.740.755 € 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.173.593 € 
 
im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 27.061.789 € 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.707.909 € 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 2.978.868 € 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 9.287.000 € 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 7.963.520 € 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 2.414.800 € 

 
festgesetzt. 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

6.308.132 € 
festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
 

4.432.838 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 
 

30.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung der Gemeinde 
Weilerswist über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom … festgesetzt. Die hier genannten Werte haben 
daher nur deklaratorische Bedeutung: 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 450 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder 
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

 
 

§ 8 
 
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese 
Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden. 
 
Sofern im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese 
Stellen, sofern sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. 
Vergütungsgruppen umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten der verliehenen 
oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in 
die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
 
2. Bekanntmachung 
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In den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr 
2015 einschließlich Anlagen kann gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des 
Beratungsverfahrens im Rat zu folgenden Zeiten im Rathaus der Gemeinde Weilerswist, 
Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist, Zimmer 118 Einsicht genommen werden: 
  
montags bis freitags von   8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,  
dienstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Zusätzlich steht der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 im Internet unter 
www.weilerswist.de zum Abruf bereit.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige in der 
Zeit vom 

05.01.2015 bis 16.01.2015 
 
Einwendungen erheben, über die der Rat der Gemeinde Weilerswist in öffentlicher 
Sitzung entscheidet. 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Weilerswist 
erhoben werden. 
 
Weilerswist, den 12.12.2014 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Eskes 
Beigeordneter und Kämmerer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weilerswist.de/
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7. Nachtragssatzung vom 12.12.2014 zur Satzung 
über die Erhebung von Abwassergebühren, 

Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Weilerswist 

vom 04.02.2011 
 
 

16.15 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation 
in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
19.12.2013 (GV NRW 2013, S. 878), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13.12.2011 (GV NRW, S. 687), und der §§ 53 c, 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 
1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2013 (GV NRW, 
2013, S. 133ff) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist in seiner Sitzung am 11.12.2014 
die folgende 7. Nachtragssatzung beschlossen: 
 

 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Weilerswist vom 04.02.2011 wird 
wie folgt geändert: 
 
 
§ 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung:  
 
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
 
für das Jahr 2011      3,82 € 
für das Jahr 2012      3,46 € 
für das Jahr 2013      3,39 € 
für das Jahr 2014      2,70 € 
für das Jahr 2015      3,69 € 
 
§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder 
befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 
 
für das Jahr 2011      0,80 € 
für das Jahr 2012      0,82 € 
für das Jahr 2013      0,74 € 
für das Jahr 2014      0,63 € 
für das Jahr 2015      0,82 € 

 

Artikel 2 
 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Weilerswist, den 12.12.2014 
 
 
gez. 
Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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Gebührensatzung vom 12.12.2014 

zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Gemeinde Weilerswist vom 17.12.2012 

 

 
 
 
Aufgrund des § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. 
NRW. S. 878),  der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687) in Verbindung mit § 23 der Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Gemeinde Weilerswist vom 17.12.2012 hat der Rat der Gemeinde 
Weilerswist in seiner Sitzung am 11.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren 

 
(1) Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung werden 

Abfallgebühren erhoben. 
 
(2) Berechnungsgrundlagen sind 
 

a) die Anzahl und Größe der für das Grundstück benötigten Restabfallbehälter; 
b) die Anzahl und Größe der für das Grundstück benötigten Bioabfallbehälter; 
c) die Anzahl der erworbenen zugelassenen Restabfallsäcke; 
d) die Anzahl der erworbenen zugelassenen Bioabfallsäcke; 
e) das Volumen der Sperrgutabfuhr (soweit es sich um eine Überschreitung von 5 m³ 

handelt); 
f) die Anzahl der Absetzkipperbehälter (ASK-Behälter) bzw. der Hakenkipperbehälter 

(HKL-Behälter), die Mietdauer sowie die jeweiligen Entsorgungsgebühren nach 
der Gebührensatzung des Kreises Euskirchen; 

g) der Gefäßaustausch nach Anzahl und Größe des Gefäßes. 
 
 

§ 2 
Gebührensätze 

 
(1) Die Gebühr beträgt: 
 
 a) je Jahr für einen Restabfallbehälter mit einem Inhalt von 
 
       60 Litern         72,84 EUR 
       80 Litern         96,84 EUR 
     120 Litern       145,20 EUR 
     240 Litern       290,64 EUR 
  1.100 Litern    1.390,80 EUR 
 
 b)  für 13 Stück 70 Liter Restabfallsäcke im Jahr (für vierwöchentliche Entleerung), für 

Grundstücke, an denen aufgrund des Bedarfs ein geringeres Restmüllvolumen als 
das  
kleinstmögliche Gefäß (60 Liter) festgestellt und vom Nutzer der 
Abfallentsorgungseinrichtung beantragt wurde 

            44,04 EUR bei Abholung  
  zuzüglich 10,00 EUR Gebühren bei  Zustellung der Abfallsäcke durch einen 

Paketdienst;  
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 c) je Jahr für einen Bioabfallbehälter mit einem Inhalt von 
  120 Litern          31,68 EUR 
  240 Litern         63,60 EUR; 
 
 d) je Restabfallsack (Zusatzsack) mit einem Inhalt von 70 Litern (die Gebühr wird 

beim Erwerb erhoben) 
  für Endverbraucher           3,00 EUR 
  für Wiederverkäufer           2,25 EUR; 
 
 e) je Bioabfallsack für ein maximal zulässiges Gesamtabfuhrgewicht von 30,00 

kg/Sack (die Gebühr wird beim Erwerb erhoben) 
  für Endverbraucher u. Wiederverkäufer     3,50 EUR; 

 
f) für die bei einer Abfuhr über 5 m³ hinausgehende Menge Sperrgut 15,43 EUR je 

m³; 
 
g) für ASK-Behälter, jeweils inkl. Abfuhr und einer Mietdauer von 3 Tagen, zuzüglich 

der jeweiligen Entsorgungsgebühren des Kreises Euskirchen 
 

je 3 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   121,76 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         2,40 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         2,59 EUR 
 
je 7 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   121,76 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         2,48 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         2,68 EUR 

 
je 10 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   121,76 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         2,56 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         2,77 EUR 
 
je 12 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   121,76 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         2,56 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         2,77 EUR 
 
für HKL-Behälter, jeweils inkl. Abfuhr und einer Mietdauer von 3 Tagen, zuzüglich 
der jeweiligen Entsorgungsgebühren des Kreises Euskirchen 
 
je 20 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   147,21 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         4,94 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         7,10 EUR 
 
je 36 m³ Behälter, Miete ohne oder mit Deckel   147,21 EUR 
je weiterer Werktag ohne Deckel         5,47 EUR 
je weiterer Werktag mit Deckel         7,75 EUR. 
 

 
(2) Mit der Gebühr gemäß Absatz 1 a) und b) sind abgegolten: 

- die zweiwöchentliche Entleerung der Restabfallbehälter; 
- die vierwöchentliche Entleerung eines Restabfallsackes; 
- die monatliche Sperrmüllabfuhr bis zu einer Gesamtmenge von jeweils 5 m³ sowie 

das Einsammeln und Befördern von Elektro-Großgeräten im Abrufkartensystem; 
- das Einsammeln und Befördern der Weihnachtsbäume sowie von drei weiteren 

Grünabfallsammlungen; 
- die vierteljährliche Annahme von Sonderabfall an den von der Gemeinde über 

den Abfuhrkalender bekannt gegebenen Sammelstellen 
- die vierwöchentliche Entleerung der Papiertonne sowie 
- zweimonatliche Altkleidersammlung. 
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(3) Mit der Gebühr gemäß Absatz 1 c) sind abgegolten: 
 - die zweiwöchentliche Entleerung der Bioabfallbehälter, wobei der Bioabfallbehälter 

von Mai bis Ende Oktober wöchentlich entleert wird. 
 

 
§ 3 

Auslieferung, Wechsel und Austausch von Abfallgefäßen 
 
(1) Die Auslieferung von Abfallgefäßen infolge des erstmaligen Anschlusses bzw. 

Wiederanschlusses eines Grundstücks an die Abfallentsorgung und die Abholung 
der Abfallgefäße infolge der Beendigung der Inanspruchnahme der 
Abfallentsorgung sind gebührenfrei. 
 

(2) In allen anderen Fällen wird für die Auslieferung, den Wechsel und den Austausch 
von Abfallgefäßen jeweils eine Pauschalgebühr von 9,00 € je Gefäß erhoben.  

 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des Grundstücks, d. h. mit 
dem Aufstellen bzw. Vorhandensein der Abfallbehälter, folgenden Kalendermonats; sie 
endet mit dem letzten Tag des Kalendermonats, in dem der Anschluss des Grundstücks 
an die Abfallentsorgung aufgehoben wird. Änderungen bei der Anzahl oder der Größe der 
Abfallbehälter sowie sonstige Änderungen werden zu Beginn des folgenden 
Kalendermonats für die Gebührenrechnung berücksichtigt. 
 
 

§ 5 
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren nach § 2 und 3 dieser Satzung werden einen Monat nach Zustellung des 
entsprechenden Bescheids fällig. Sie können auch zusammen mit anderen Abgaben 
durch gemeinsamen Abgabenbescheid angefordert werden. Erfolgt die Anforderung 
zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz). 
 
 

§ 6 
Gebührenpflichtiger 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer und die zur dinglichen Nutzung des an die 

Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücks Berechtigten. Besteht ein dingliches 
Nutzungsrecht, so schulden die zur dinglichen Nutzung Berechtigten die Gebühr an 
erster Stelle. Mehrere Eigentümer, dingliche Nutzungsberechtigte, 
Wohnungseigentümer und Wohnungsinhaber haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Tritt ein Wechsel der Gebührenpflichtigen ein, haben die bisherigen 

Gebührenpflichtigen die Gebühr bis zum Ende des Kalendermonats zu entrichten, in 
dem Wechsel eintritt. Für die Gebühren dieses Monats haften neben den bisherigen 
auch die neuen Gebührenpflichtigen gesamtschuldnerisch. Darüber hinaus haften die 
bisherigen Gebührenpflichtigen so lange, bis der Wechsel der Gemeinde Weilerswist 
bekannt gegeben ist. 

 
 
 
 
 
 



 11 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde 
Weilerswist tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallgebührensatzung vom 
13.12.2013 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
53919 Weilerswist, 12.12.2014 
 
 
 
 
gez. 
Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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4. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 

von Straßenreinigungsgebühren 
in der Gemeinde Weilerswist 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
 

60.7 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18. Dezember 1975 
(GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 390) 
und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2009 (GV. NRW S. 394), hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die 4. 
Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Weilerswist vom 07.09.2006 beschlossen: 

§ 1 

Das gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Weilerswist vom 07.09.2006 als 
Bestandteil dieser Satzung aufgeführte Straßenverzeichnis wird für folgende Straßen neu 
gefasst: 

Ortsteil Weilerswist 
 Straßenreinigung Winterwartung 

Straßenbezeichnung Klassifizierung Gemeinde Anlieger Gemeinde Anlieger 

Bachstraße HV X  X  

Felix-Wankel-Straße A X  X  

Günther-Rose-Straße HE X  X  

Park & Ride Parkplatz 
am Bahnhof 

 X  X  

Busbahnhof  X  X  

 

§ 2 
 
Die 4. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

53919 Weilerswist, 12.12.2014 
 
gez.  
Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul  
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Arnold Mauel  
-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 

Ortschaft Metternich Auslegekasten  
 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 
Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 

Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Schweinemarkt 7 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen Euskirchener Str. / 
Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter http://www.weilerswist.de/ 
 
 


